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I. Unterscheidung Dekorations- und Salutwaffe 
 

 Dekorationswaffe Salutwaffe 

Patronenlager: 
(hier wird die Patrone gezündet) 

blockiert Frei für Platzpatrone 

Stoßboden: 
(Stirnseite des Verschlusses) 

45° abgeschrägt und  
zusätzlich verschweißt 

Intakt, 
90° senkrecht 

 

II. „Alt-Dekorationswaffen“ 
 

Definition: 

- unbrauchbar gemachte Schusswaffen deren Deaktivierung vor dem 28.06.2018 erfolgte und  

- die nicht über eine ab dem 28.06.2018 erstellte Bescheinigung gem. Anlage 1 Abschnitt1 

Unterabschnitt 1 Nummer 1.4 WaffG verfügen. 

 

Verfahren bei: 

 

1. Besitzstandswahrung 

Es erfolgt keine Anmeldung, es wird keine Bescheinigung erteilt 

 

2. Erwerb/Überlassung ab 01.09.2020 

- Anzeige der Veräußerung durch den Erwerber und durch den Überlasser innerhalb von zwei 

Wochen bei der Waffenbehörde 

- waffenrechtliche Erlaubnis des Erwerbers (Waffenhandelserlaubnis oder WBK mit Voreintrag, 

bzw. Sammler-WBK) ist erforderlich 

 

 Die Waffe wird in die Standard-WBK eingetragen 

 

III. „Neu-Dekorationswaffen“ 
 

Definition: 

- Nach den Bestimmungen gem. Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nummer 1.4 zu § 1 Abs. 4 

WaffG unbrauchbar gemachten Schusswaffen, 

- die über eine ab dem 28.06.2018 erstellte Bescheinigung gem. Anlage 1 Abschnitt1 

Unterabschnitt 1 Nummer 1.4 WaffG verfügen 
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Verfahren bei: 

 

1. Neu-Deaktivierung: 

- Die Dauerhafte Unbrauchbarmachung hat durch den Inhaber einer Waffenherstellungs-/ 

-bearbeitungserlaubnis (§ 21 WaffG) zu erfolgen. 

- Anzeige durch den Waffenbesitzer über die Unbrauchbarmachung innerhalb von zwei Wochen 

der Waffenbehörde (§ 37b Abs. 2 WaffG), Vorlage der Deaktivierungsbescheinigung und 

Austragung aus der WBK 

 

 Dem Anzeigenden wird durch die Waffenbehörde eine Anzeigebescheinigung ausgestellt. 

 

2. Besitzstandswahrung 

Es erfolgt keine Anmeldung, es wird keine Bescheinigung erteilt 

 

3. Erwerb/Überlassung ab 01.09.2020 

- Anzeige der Veräußerung durch den Erwerber und durch den Überlasser innerhalb von zwei      

Wochen bei der Waffenbehörde mit Vorlage der Deaktivierungsbescheinigung 

 

 Dem Erwerber wird durch die Waffenbehörde eine Anzeigebescheinigung ausgestellt. 

 

 

 

 
Dekorationswaffen 

Alt-Dekorationswaffen 
- unbrauchbar gemachte Schusswaffen 

ohne Deaktivierungsbescheinigung 

(vor dem 28.06.2018) 

 

 

Neu-Dekorationswaffen 
- unbrauchbar gemachte Schusswaffen 

mit Deaktivierungsbescheinigung  

(ab dem 28.06.2018) 

Besitzstandswahrung 
 

Besitzstandswahrung 
 

Erwerb/Überlassung 

 

Erwerb/Überlassung 

 

Neu-Deaktivierung 
 

Keine Speicherung 

- keine Anmeldung 

- keine 

Anzeigebescheinigung 

Speicherung 

- Anmeldung durch 

Erwerber und 

Überlasser 

 

Speicherung 

- Anmeldung durch 

Erwerber und 

Überlasser 

 

Speicherung 

- Anmeldung durch 

Waffenbesitzer 

 

Keine Speicherung 

- keine Anmeldung 

- keine   

Anzeigebescheinigung 

Standard - WBK 

Anzeigebescheinigung 

ebescheinigung 
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